
 

Die Machtübernahme der NSDAP in Baden –  

Massenverführung durch Propaganda? 
Ein Unterrichtsentwurf für die S II von Sandra Herzog, Vanessa Hilss und Joachim Philipp 

Thema 

Die vorgestellte Stunde behandelt die nationalsozialistische Machtübernahme in der von 1918 bis 

1945 bestehenden Republik Baden im Frühjahr 1933 und die damit verbundene propagandistische 

Inszenierung.  

Bereits 1928 hatten die Versammlungstätigkeiten der badischen NSDAP stark zugenommen. Im 

Jahr 1927 gründete Robert Wagner, ein früher Parteigänger der Nationalsozialisten, die Gauzeitung 

„Der Führer“, die durch ihren hohen Stellenwert als Propagandamittel zum Zentralorgan der 

NSDAP in Baden wurde. Zwei Jahre später konnte die Partei mit 7% der Stimmen in den 

badischen Landtag einziehen. Bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933 erhielten die 

Nationalsozialisten auf Reichsebene 43,9 Prozent der Stimmen, in Baden schnitten sie mit 45 

Prozent sogar noch etwas besser ab. Am 9. März 1933 übernahm Wagner als in Folge der 

Reichstagsbrandverordnung eingesetzter Reichskommissar die Regierungs- und damit auch die 

Polizeigewalt in Baden. Der Rücktritt der von der Zentrumspartei geführten Regierung konnte 

somit von den Nationalsozialisten erzwungen werden. Auf Grundlage der Gleichschaltungsgesetze 

vom 31. März und 7. April 1933 konnte der badische Landtag gemäß dem Ergebnis der 

Reichstagswahlen vom 5. März neu zusammengesetzt und demzufolge mit dem Reich 

gleichgeschaltet werden; ferner erhielt Wagner das Recht, eine neue Regierung zu ernennen. Mit 

der Selbstentmachtung des Landtags durch die Annahme eines Ermächtigungsgesetzes im Juni 

1933 war schließlich der Weg frei für die volle Machtübernahme der Nationalsozialisten auf 

badischer Ebene. Erste Konsequenzen dieser waren die Neubesetzung der Verwaltungsposten und 

die Verfolgung und „Schutzhaft“ der politischen Gegner. 

Begleitet wurden diese Vorgänge ausführlich vom „Führer“; dieser propagierte auf dem Titelblatt 

täglich die neuesten Entwicklungen, heroisierte die NSDAP als Sprachrohr des Volkes und 

diffamierte ihre politischen Gegner.  

Lehrplanbezug 

Im Zentrum dieser regionalgeschichtlichen Stunde steht die Rolle der verschiedenen 

nationalsozialistischen Akteure, vor allem Wagners und der SS, aber auch des badischen Volkes im 

Zuge der sogenannten „Machtergreifung“. Den Schülerinnen und Schülern (SuS) soll einerseits 

verdeutlicht werden, dass die nationalsozialistische Herrschaft sehr stark mit Propaganda arbeitete, 

andererseits soll jedoch auch ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass es bereits vor der 

Machtübernahme zahlreiche Anhänger der NSDAP in Baden gab, die dieser den Weg bereiteten. 

Als Voraussetzung für die Stunde, für die 90 Minuten vorgesehen sind, sollten aus dem Unterricht 

der Mittelstufe folgende Aspekte bereits behandelt und bekannt sein: Die SuS sollten mit dem 

Prinzip einer Diktatur und deutschen Formen des Faschismus sowie der NS-Ideologie vertraut 

sein; ferner sollten vorbereitend für diese Stunde auch der Aufstieg der NSDAP und Maßnahmen 

zur „Gleichschaltung“ im totalitären Staat in Grundzügen bereits erlernt worden sein. 

Didaktisch-Methodischer Kommentar 



Die Unterrichtsstunde ist als Doppelstunde für eine Kursstufe am Gymnasium konzipiert. 

 

In der Unterrichtsstunde sollen die SuS in erster Linie mit Primärquellen aus der Gauzeitung „Der 

Führer“, der Propagandaschrift des Historikers Otto Ebbecke „Die deutsche Erhebung in Baden“ 

sowie mit zeitgenössischen Bildquellen arbeiten. Zudem wird ein Verfassertext herangezogen, 

damit die Unterschiede und Widersprüche zwischen der nationalsozialistischen Propaganda und 

der historiographischen Beurteilung über die „Machtergreifung“ in Baden erkannt werden können. 

Indem als Lernform eine Stationsarbeit gewählt wird, kann gewährleistet werden, dass die SuS alle 

Quellen und Texte kennenlernen und deren unterschiedlichen Aussagen bewerten.  

Die Leitfrage „Die Machtübernahme der NSDAP in Baden – Massenverführung durch 

Propaganda?“ soll zum kritischen Umgang mit Quellen und auch mit Medien anregen. Mithilfe 

des Vorwissens sollen die SuS am Beispiel der Ernennung Robert Wagners exemplarisch erkennen, 

mit welchen Propagandamitteln die Machtübernahme der NSDAP in Baden dargestellt und die 

Partei sowie die verschiedenen Akteure heroisiert wurden. 

Kompetenzen / Lernziele 

Angestrebt wird die Förderung der Sachkompetenz und der historischen Erkenntnisse der SuS, 

indem sie 

• die Vorgänge um das Frühjahr 1933 historisch korrekt einordnen können. 

• wesentliche Elemente von Propaganda im Nationalsozialismus benennen können. 

• anhand des regionalen Beispiels die wesentlichen Elemente der nationalsozialistischen 

Ideologie in Bezug auf politische Machtergreifung benennen können. 

 

Ziel ist die Entwicklung der Reflexionskompetenz und von fachspezifischen Kompetenzen der 

SuS, indem sie 

• die regionale Geschichte in Baden mit dem Thema Nationalsozialismus auf reichsweiter Ebene 

in einen übergeordneten Zusammenhang bringen können. 

• nationalsozialistische Propaganda als Instrument und Machtmittel zur Verbreitung der NS-

Ideologie erläutern und beurteilen können. 

• die Rolle der Propaganda für die Machtergreifung der NSDAP kritisch bewerten und anhand 

dessen Gründe für  Akzeptanz  (und Widerstand) in der Bevölkerung hinterfragen können. 

• erkennen, dass heute selbstverständliche Rechte, wie die Pressefreiheit, in einer Diktatur 

eingeschränkt oder gar nicht gewährleistet sind. 

 

Angestrebt wird die Förderung der Methodenkompetenz der SuS, indem sie 

• Informationen zu bestimmten Aspekten aus vorgegebenem Material herausarbeiten und 

beschreiben können. 

• Quellen zur Machtergreifung auf ihren Aussagewert überprüfen und unter Bezugnahme auf den 

historischen Kontext analysieren können. 

• Quellen  auf bestimmte Merkmale hin untersuchen und vergleichen und in den historischen 

Kontext einbetten können. 

• Informationen anhand verschiedener Quellen zusammentragen, miteinander in Verbindung 

setzen und durch die gewonnenen Informationen einen Fragekatalog beantworten können. 

• in der Lage sind, eine Textquelle ideologiekritisch zu untersuchen (bzw. propagandistische 

Texte zu erkennen). 
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Station 1: 

 

1. Lest die Quelle des zeitgenössischen Historikers Otto Ebbecke über „Die deutsche Erhebung in 

Baden“. 

2. Arbeitet heraus, wie die NSDAP und insbesondere Wagner, das badische Volk und die anderen 

Parteien dargestellt werden. 

3. Beurteilt, welche Haltung Otto Ebbecke einnimmt und inwiefern er als objektiv zu betrachten ist. 

 

Der Historiker Otto Ebbecke über die Reichstagswahlen vom 5. März 1933: 
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Otto Ebbecke über  die Einsetzung Wagners: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Ebbecke über die personellen Veränderungen: 
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Otto Ebbecke über den Boykott der jüdischen Geschäfte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: EBBECKE, Otto, Die Deutsche Erhebung in Baden, Karlsruhe 1933, S. 5f., 12, 22f., 27. 
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Station 2: 

1. Betrachtet die einzelnen Bilder aus Otto Ebbeckes „Die deutsche Erhebung in Baden“. 

2. Beschreibt, wie die NSDAP und insbesondere Wagner, die SA und SS sowie das badische Volk 

dargestellt werden. 

3. Diskutiert, inwiefern diese Bilder Aufschluss über die Haltung gegenüber der NSDAP in Baden 

geben können. 
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Quelle: EBBECKE, Otto, Die Deutsche Erhebung in Baden, Karlsruhe 1933, S. 5, 8f., 21., 25. 
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Station 3: 

 

1. Lest die verschiedenen Zeitungsartikel aus „Der Führer“ über die politischen Vorgänge im 

Frühjahr 1933 in Baden. 

2. Beschreibt, wie die NSDAP und insbesondere Wagner, das badische Volk und die anderen 

Parteien dargestellt werden. 

3. Bewertet, inwiefern die vorliegenden Artikel als historische Quelle verwendet werden können. 











Station 4: 

1. Lest den Verfassertext über die politische 

Gleichschaltung in Baden und Karlsruhe. 

2. Fasst zusammen, wie die Gleichschaltung sich 

rechtlich vollziehen konnte. 

3. Nehmt Stellung, inwiefern man im Fall Badens 

von einer „Machtergreifung“ sprechen kann.  

 

Die „Gleichschaltung“ in Baden und 

Karlsruhe 

Kurz nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 

und damit verbunden der Auflösung des Reichstags 

erließ Hindenburg am 4. Februar die „Verordnung des 

Reichspräsidenten zum Schutz des deutschen Volkes“. 

Damit war eine erste Grundlage für Repressionsmaß-

nahmen gegen die Opposition geschaffen. Besonders 

im Bereich der Versammlungs- und Pressefreiheit gab 

es Eingriffe. Bis zum 28. Februar wurden in Baden 16 

Verbote gegen nichtnationalsozialistische Zeitungen 

verhängt, darunter unter anderem der „Badische Beo-

bachter“ (Zentrum) und der „Volksfreund“ (SPD). Das 

aggressive Vorgehen der NSDAP wurde nach dem 

Reichstagsbrand am 28. Februar durch die „Verord-

nung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und 

Staat“ noch gestärkt, denn sie ermöglichte es nicht nur, 

gegen die KPD vorzugehen, sondern auch, die übrigen 

Parteien in ihrer Handlungsfreiheit einzuschränken. 

 

Bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933 verfehlte 

die NSDAP die angestrebte absolute Mehrheit der 

Stimmen deutlich; in Karlsruhe schnitt sie mit 45 Pro-

zent der Wählerstimmen etwas besser ab als im 

Reichsdurchschnitt, der bei 43,9 Prozent lag. Otto 

Ebbecke, Verfasser der NS-Propagandaschrift „Die 

deutsche Erhebung in Baden“ interpretierte den Sieg 

folgendermaßen: „Da der deutschbewußte Teil der 

Wähler sich sträubte, den Kommunisten noch weiterhin 

Zutritt zu den deutschen Parlamenten zu gestatten, war 

auch in Baden der nationalsozialistische Sieg überwäl-

tigend.“ Am 6. März forderte Gauleiter Köhler ultima-

tiv den Rücktritt der badischen Regierung. Eine Reak-

tion der Regierung erübrigte sich jedoch, da am 9. 

März Robert Wagner aufgrund der „Reichstagsbrand-

verordnung“ als Reichskommissar mit den Geschäften 

der badischen Regierung betraut wurde.  

[…] 

Die badische Regierung konnte sich dem stetigen 

Druck nun nicht mehr entziehen und trat am 11. März 

zurück. In der Folge wurden nun ungefähr 50 Kommis-

sare in staatlichen und kommunalen Bereichen einge-

setzt, denen es ab dem 4. April erlaubt war, alle Akten 

einzusehen und an den Sitzungen der Ausschlüsse 

sowie an den Bürgermeisterbesprechungen teilzuneh-

men. Die Aufgabe der Kommissare war es weiterhin, 

jüdische Beschäftigte im staatlichen Dienst ausfindig 

zu  machen. 

[…] 

Im Zuge der Gleichschaltung beschloss der Stadtrat, 

dass allen städtischen Beamten, Angestellten und Ar-

beiters die Zugehörigkeit zur SPD und KPD sowie 

jegliche Betätigung in deren Sinne verboten war. Das 

Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 

vom 7. April sorgte in Karlsruhe für eine politische 

Säuberung der Beamten. Durch das „Vorläufige Gesetz 

zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ vom 

31. März und das „Zweite Gesetz zur Gleichschaltung 

der Länder mit dem Reich“ vom 7. April konnten die 

Nationalsozialisten die Landtage und Gemeindeparla-

mente umbilden. Wie im ganzen Land wurde der Gau-

leiter Reichsstatthalter, und dieser hatte dafür zu sor-

gen, dass die „vom Kanzler aufgestellten Richtlinien 

der Politik“ eingehalten wurden. 

 

Die Auswirkungen der Gleichschaltungsgesetze auf die 

parlamentarischen Vertretungen waren gravierend: Wie 

alle Landesparlamente wurde auch der badische Land-

tag aufgelöst und nach dem Ergebnis der Reichstags-

wahl vom 5. März neu zusammengesetzt. Da die kom-

munistischen Abgeordneten an der Wahrnehmung ihrer 

Mandate gehindert wurden, fiel der NSDAP im Karl-

sruher Ständehaus, in dem sie bislang mit nur acht 

Abgeordneten vertreten war, nun mit 30 Sitzen sogar 

die knappe absolute Mehrheit zu; sie war also nicht 

einmal mehr auf die Unterstützung der Deutschnationa-

len angewiesen, die im Reich noch die Koalitionspartei 

bildeten. Die Gleichschaltungsgesetze führten nicht nur 

zu einer personellen Umbesetzung des Landtags, son-

dern schränkten auch seine Funktionen erheblich ein, 

indem er fortan auf die Zusammensetzung der Regie-

rung, die vom Reichsstatthalter eingesetzt wurde, kei-

nen Einfluss mehr hatte. Auch seine Kompetenzen in 

der Gesetzgebung verlor der Landtag, als er analog zur 

Entwicklung auf Reichsebene ebenfalls ein Ermächti-

gungsgesetz verabschiedete, mit dem er sich am 9. Juni 

praktisch selbst auflöste, mit 48 Stimmen der NSDAP, 

des Zentrums und der DNVP gegen fünf Stimmen der 

SPD-Abgeordneten, die sich zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht in Schutzhaft befanden. Am 22. Juni wurde die 

SPD schließlich verboten, und die anderen Parteien 

lösten sich selbst auf. Damit war die landespolitische 

Monopolstellung der NSDAP in Baden besiegelt.  

 

(SCHWINDT, Katharina, Politische Gleichschaltung in 

Baden und Karlsruhe, in: Engehausen, Frank / Bräun-

che, Ernst Otto (Hg.), 1933 – Karlsruhe und der Be-

ginn des Dritten Reiches, Leinfelden-Echterdingen 

2008, S. 23-36, hier S. 26-30.) 



 

Die 

„Machtübernahme“ 

in Baden 

… in der Perspektive 

des Historikers /  

der Historikerin 

… anhand 

zeitgenössischer 

Fotos 

… in der NS-

Propaganda 

Zahlreiche Zuschauer 

� Mobilisierung der Massen 

Hakenkreuz als 

politisches Kampfsymbol  

Ständige Präsenz der SA und SS 

� Betonung der „eisernen Disziplin“ 

� Aufrechterhalten von „Recht und Ordnung“  

Machtübernahme Wagners als 

logische Konsequenz 

� Betonung des Volkswillens und  

der Unfähigkeit der badischen 

Regierung 

Verherrlichung der NSDAP 

als Ordnungsstifterin und 

Sprachrohr des Volkes 

� „politische Säuberungen“ 

und „Schutzhaft“ im 

Interesse des Volkes 

� Heroisierung Wagners 

Überbewertung der 

Reichstagswahlen 

vom 5. März und des 

Siegs der NSDAP  

Antijüdische Polemik 

� Boykott vom 1. April  

Hetze gegen andere Parteien/Gegner 

� „Terror des Marxismus“ 

- Reichstagswahlen (5. März)  

� keine absolute Mehrheit 

- Reichstagsbrandverordnung (28. Februar)  

� Repressionen, Machtübernahme Wagners 

(9. März); Kommissare der NSDAP als 

„Aufpasser“ 

� Rücktritt der badischen Regierung (11. März) 

- Gesetz zur Wiederherstellung des 

Berufsbeamtentums (7. April)  

� „politische Säuberungen“ 

- Gleichschaltungsgesetze (31. März und 7. 

April)  

� Neubildung des badischen Landtages gemäß 

dem Ergebnis der Reichstagswahlen 

� Ermächtigungsgesetz auf badischer Ebene 

� Monopolstellung der NSDAP 

 

Schrittweise Machterweiterung von Reichs- auf 

Landesebene � keine „Machtergreifung“, 

sondern eher als „Machtübertragung“ als Folge 

der Ausschaltung politischer Gegner zu 

bezeichnen 

Mobilisierung der Massen durch pronationalsozialistische Propaganda und Hetze 

gegen Gegner � Propagierung des NS als Volksbewegung 

Geplantes Tafelbild zur Ergebnissicherung: 


